
Mitteilungsblatt der Gemeinde

Balzheim
NEUIGKEITEN AUS OBER- UND UNTERBALZHEIM� Freitag, 12. Dezember 2025/Nr. 50

Termine
13.12.2025		  Recyclinghof
				    Carl-Otto-Weg 16, 
				    9.00-13.00 Uhr

				    Schützenverein Balzheim e.V.,
				    Abt. Badminton
				�    Heimspiel BASV / ​​​​​​​SG Ulm 

Donau/Iller & BASV / Hei-
denheimer SB, Sporthalle, ab 
14.00 Uhr

				    Musikverein Balzheim e.V.
				�    Weihnachtsfeier, Vereins-

haus, 19.00 Uhr

14.12.2025		�  Libenzeller Gemeinschaft 
Balzheim

				��    Bibelcafé, Stiftungshalle, 
14.30 Uhr

17.12.2025		  Recyclinghof
				    Carl-Otto-Weg 16, 
				    14.00-16.00 Uhr

18.12.2025		  Tanz mit bleib fit
				    DGH, gr. Saal, 17.00 Uhr

19.12.2025		  Abfuhr Gelber Sack

				    Grundschule Balzheim
				�    Letzter Schultag vor den 

Ferien, Ferien 22.12.2025-
05.01.2026

Mitteilungsblatt der Gemeinde

Balzheim
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Süden und Westen begrenzen landwirtschaftliche genutzte Flä-
chen das Plangebiet. Östlich des Plangebiets grenzt zudem ein 
landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg an. Im Norden grenzt unmit-
telbar an das Plangebiet das Firmengelände der Firma Gebr. Otto 
Baumwollfeinzwirnerei GmbH + Co. KG an.

Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dar-
gestellt abgegrenzt:

Veröffentlichung des Entwurfes
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertre-
tern der Verwaltung zu erörtern und sich zu der Planung zu äußern. 
Der Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplans des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Dietenheim wird mit Begrün-
dung (jeweils mit dem Datum vom 24.11.2025) und den nach Ein-
schätzung des Verbands wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezogenen Infor-
mationen

von Montag, dem 15.12.2025 bis Freitag, dem 23.01.2026,

auf der Internetseite des Verbandes unter der Internet-Adresse 
https://www.dietenheim.de/startseite/rathaus+dietenheim/oef-
fentliche+bekanntmachungen.html

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung
Entwurfsbeschluss
Beteiligung der Öffentlichkeit

9. Änderung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Dietenheim zur Ausweisung einer Sonderbauflä-
che Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage mit der 
Bezeichnung „PV-Anlage Steigäcker“ in der Gemeinde Balzheim 
auf Gemarkung Unterbalzheim

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Dietenheim hat am 24.11.2025 in öffentlicher Sitzung den Entwurf 
zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Dietenheim gebilligt und beschlossen, diesen 
Entwurf nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zu veröffentlichen.

Ziel und Zweck der Planung
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage sowie der dazu erforderlichen 
Nebenanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen werden. 
Vorhabensträger ist die Firma Gebr. Otto Baumwollfeinzwirnerei 
GmbH + Co. KG, die sich nördlich des Plangebiets befindet. Mithilfe 
der Freiflächenphotovoltaikanlage kann der nördlich angren-
zenden Firma Gebr. Otto Baumwollfeinzwirnerei GmbH + Co. KG 
eine regenerative Energiegrundlage zur Verfügung gestellt werden. 
Dies ist vor allem für die energieintensive Produktion von enormer 
Bedeutung. Eine nachhaltige und zukunftsfähige Ausrichtung des 
gewerblichen Betriebs kann somit geschaffen werden, wodurch 
Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Gemeinde Balzheim gesi-
chert werden können. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan wurde in der Gemeinderatssitzung am 18.12.2023, der 
Entwurfsbeschluss am 24.06.2024 und der abschließende Sat-
zungsbeschluss am 15.09.2025 gefasst. Der Aufstellungsbeschluss 
der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde in der Sitzung 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Dietenheim am 28.10.2024 
gefasst. Im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Dietenheim ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirt-
schaft dargestellt. Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 
BauGB nachzukommen, ist es erforderlich, im Rahmen eines Paral-
lelverfahrens die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs ent-
sprechend den beabsichtigten Nutzungen (Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Freiflächenphotovoltaik“) umzuwandeln.

Plangebiet
Das Plangebiet befindet sich ca. 150 m östlich der Wohnbebauung 
Balzheims und südlich des Gewerbegebiets von Balzheim. Der 
Änderungsbereich umfasst die Flurstücke Nrn. 476 (teilweise); 477 
(teilweise); 481 (teilweise); 519; 520 (teilweise); 521 (teilweise); 522 
(teilweise); 523 und 524 und hat eine Größe von ca. 3,3 ha. Im Osten, 
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veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und 
der Länder unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/
kartendienste zugänglich gemacht. Zusätzlich zur Veröffentlichung 
im Internet sind die Unterlagen der Flächennutzungsplanänderung 
an folgender öffentlich zugänglichen Stelle einsehbar:

•	 Stadt Dietenheim, Stadtverwaltung, Königstraße 63, 89165 Die-
tenheim, Zimmer 118 und 119 (Bauamt, 1. OG) während der Öff-
nungszeiten

•	 Gemeinde Balzheim, Gemeindeverwaltung, Am Dorfplatz 8, 
88481 Balzheim, während der Öffnungszeiten

Umweltbezogene Informationen
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen 
sind verfügbar und werden einschließlich Begründung mit Aussa-
gen zur Umweltverträglichkeit der Flächennutzungsplanänderung 
ausgelegt.

a.) Begründung mit Aussagen zur Umweltverträglichkeit vom 
24.11.2025
Zur Ermittlung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 
7 und § 1 a BauGB wird eine Umweltprüfung auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung durchgeführt, in der die voraussicht-
lichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und hier 
beschrieben werden. Es erfolgt die Betrachtung der einzelnen 
Schutzgüter im Wirkungsgefüge mit der Umgebung, soweit diese 
durch das geplante Vorhaben betroffen sind. Die Untersuchung-
stiefe der zu erwartenden Umweltauswirkungen wird der vorberei-
tenden Bauleitplanung entsprechend angemessen Rechnung 
getragen. Nähere und detailliertere Betrachtungen erfolgen auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
„Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu geringen Lärmimmis-
sionen. Auch tritt durch die Umspannstationen elektromagnetische 
Strahlung in geringem Umfang auf. Im Rahmen eines Blendgutach-
tens konnte eine erhebliche Belästigung der Anwohnenden durch 
Blendwirkungen der geplanten Anlage ausgeschlossen werden. 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einem Verlust von 
intensiv genutzten Ackerflächen und von Fettwiesen mittlerer 
Standorte. In den Gießen sowie in den 10 m breiten Gewässerrand-
streifen wird im Rahmen des Vorhabens nicht eingegriffen. Es ist 
vielmehr eine extensive Pflege des Gewässerrandstreifens vorge-
sehen. Zudem werden die Zaunanlagen kleintierdurchlässig 
gestaltet, das Grünland unter den Solarmodulen wird extensiv 
gepflegt und dem Solarpark wird eine artenreiche Saumvegetation 
entwickelt. Artenschutzrechtliche Konflikte ergeben sich durch das 
Vorhaben nicht. So konnten bei der durchgeführten Brutvogelun-
tersuchung keine Offenlandarten im Bereich des Vorhabens fest-
gestellt werden.

Boden
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einer geringfügigen 
Versiegelung von mittel bis hochwertigen Böden. Diese können 
durch Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung von 
Böden gemindert werden. Die verbleibenden Beeinträchtigungen 
werden durch die Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
kompensiert.

Wasser
Das Vorhaben befindet sich im südwestlichen Bereich des Über-
schwemmungsgebiets des Gießen. In diesem Bereich sind grund-
sätzlich keine baulichen Anlagen zulässig. Da durch die aufgestän-
derten Module keine Veränderung des Retentionsraumes 
anzunehmen ist, wurde durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
eine Ausnahme für die Solarmodule in Aussicht gestellt. Die Errich-

tung von Betriebsgebäuden ist hier nicht zulässig. Der gesamte 
Geltungsbereich befindet sich im Überflutungsbereich bei extre-
men Hochwassern. Es ist eine hochwasserangepasste Bauweise 
erforderlich. Die Beeinträchtigungen durch die geringfügige Ver-
siegelung von Böden werden durch eine Versickerung des Nieder-
schlagwassers auf der Fläche und durch die Verwendung von was-
serdurchlässigen Bodenbelägen für Zufahrten, Wege und 
Stellplätze gemindert. Es ist weder von einer Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate noch von Verunreinigungen des 
Grundwassers auszugehen.

Klima, Luft
Durch die Nutzung erneuerbarer Energien kommt es zu einer 
Reduktion von Treibhausgasen im Vergleich zur Nutzung fossiler 
Energieträger. Beeinträchtigungen der Kaltluftentstehung und von 
Kaltluftbahnen sind nicht zu erwarten.

Landschaft 
Das Vorhaben befindet sich im Offenlandbereich zwischen Unter-
balzheim und der Iller. Dieser Offenlandbereich ist mäßig struk-
turreich und weist durch das Gewerbegebiet und Strommasten 
eine visuelle Vorbelastung auf. Von Rad- und Wanderwegen ist das 
Vorhaben max. eingeschränkt sichtbar. Die visuelle Veränderung 
ist insbesondere vom Ortsrand von Unterbalzheim wahrnehmbar. 
Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen sind diese Verände-
rungen als nicht erheblich zu werten. Unabhängig hiervon wird zur 
Eingrünung eine artenreiche Saumvegetation um den Solarpark 
entwickelt. 

Kultur- und sonstige Sachgüter 
Kultur- und Sachgüter sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht 
bekannt. Sollten während der Bauarbeiten Hinweise auf archäolo-
gische Denkmale auftreten, so werden diese gemeldet und es wird 
die Möglichkeit zur Bergung der Funde und Befunde eingeräumt. 

Wechselwirkungen 
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen 
Elementen eines Schutzguts und die funktionalen Beziehungen 
zwischen den Schutzgütern wurde in den vorangegangenen 
Abschnitten hingewiesen. Darüber hinaus sind keine Wechselwir-
kungen zu erwarten. Prognose über die Entwicklung des Umwelt-
zustands bei Nichtdurchführung der Planung Bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung ist die Beibehaltung der bisherigen Nutzung 
anzunehmen, sodass sich voraussichtlich der Umweltzustand nicht 
wesentlich ändert. Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Die Maßnahmen werden nachstehend zusammengefasst aufge-
führt: 
- Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfriedungen 
- Schutz und Wiederherstellung von Böden 
- Versickerung des Niederschlagwassers 
- Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen 
- Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
- Entwicklung einer Saumvegetation 
- Extensive Pflege des Gewässerrandstreifens 
- Pflanzung einer Niederhecke

Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltaus-
wirkungen 
Die Überwachung der Umsetzung sowie der dauerhaften Funkti-
onsfähigkeit der vorgesehenen Maßnahmen ist Aufgabe der 
Gemeinde Balzheim.“

Artenschutz
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine arten-
schutzrechtliche Relevanzprüfung mit Stand 12.04.2023 erarbeitet. 
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•	 Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), 1a BauGB:
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt,

Stellungnahmen des Regierungspräsidium Tübingen, Referat 21, 
Raumordnung / Bauleitplanung / Straßenwesen / Verkehr / etc., 
Konrad-Adenauer-Straße 20 vom 06.12.2024
-	 Betroffene Themenkomplexe: 
Belange der Raumordnung, Belange der Landwirtschaft, Belange 
des Hochwasserschutzes, Belange des Naturschutzes, Belange des 
Klimaschutzes.

•	 Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 1a 
BauGB:

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, Umweltbezo-
gene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung erneuerbarer Ener-
gien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie.

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, 
also bis einschließlich 23.01.2026, Stellungnahmen an bauen@
dietenheim.de  richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise 
elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen 
auch mündlich zur Niederschrift während der Öffnungszeiten bei 
der Gemeindeverwaltungen Balzheim sowie bei der Stadtverwal-
tung Dietenheim (Anschrift siehe oben jeweils) vorgebracht oder 
schriftlich auf dem Postweg an die Gemeindeverwaltung Balzheim 
sowie bei der Stadtverwaltung Dietenheim (Anschrift siehe oben 
jeweils) gesendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellung-
nahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben wer-
den. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können. Zudem 
wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 
gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz mit allen Ein-
wendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Ausle-
gungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können.

Datenschutz
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin ent-
haltene personenbezogene Daten unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung 
erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse des 
Verwaltungsverbands veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unter-
lagen öffentlich aus. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzge-
setz erfolgt.

Dietenheim, 04.12.2025

Christopher Eh
Verbandsvorsitzender

Als Ergebnis wird hierzu folgendes zitiert:
„Eine Umnutzung des Gebietes kann zu Lebensraumverlusten von 
Vögeln, insbesondere der Offenlandarten führen. Eine Beeinträch-
tigung der Rastvögel im Bereich der Baggerseen ist durch das Vor-
haben nicht zu erwarten. Untersuchungen liefern bisher keine 
Anhaltspunkte, dass es durch PV-Anlagen zu Irritationen oder Kol-
lisionen kommt. Da in den Gießen und den gesetzlich geregelten 
Gewässerrandstreifen im Rahmen des Vorhabens nicht eingegrif-
fen werden darf, ist keine Beeinträchtigung von Fischen, dem 
potenziellen Jagdgebiet von Fledermäusen und dem potenziell 
vorkommenden Nachtkerzenschwärmer zu erwarten. Die schmale 
Hochstaudenflur entlang des Gießen ist vor baubedingten Beein-
trächtigungen (Befahren, Lagerung) zu schützen. Für Fledermäuse 
führt die Entwicklung eines Solarparks i. d. R. zu einer verbesserten 
Nahrungsverfügbarkeit, da zumeist eine extensive Grünlandnut-
zung unter den Modulen festgesetzt wird. Im vorliegenden Fall ist 
von einer verbesserten Nahrungsverfügbarkeit auszugehen, da 
auf einem Teil der Fläche Acker in Grünland umgewandelt wird. 
Das Ausmaß möglicher Beeinträchtigungen hängt von den kon-
kreten Artenvorkommen ab. Eine konkrete artenschutzrechtliche 
Beurteilung ist nur nach einer Untersuchung zu der Artengruppe 
der Vögel möglich. Folgende Untersuchung sollte daher durchge-
führt werden:

- �Erfassung der Brutvogelfauna durch sechs Begehungen im Zeit-
raum April bis Juni.“

Auf der Grundlage dieser Untersuchung wurde eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung erstellt, die im Umweltbericht ein-
gearbeitet ist. Innerhalb des Geltungsbereichs sowie im Umfeld 
konnten keine Brutvögel des Offenlandes festgestellt werden. Für 
diese Gilde sind daher keine Beeinträchtigungen zu erwarten. In 
die Gehölze im Geltungsbereich sowie die angrenzenden Gehölze 
und Gebäude wird im Rahmen des Vorhabens nicht eingegriffen. 
Da es sich bei dem Vorhaben um eine störungsarme PV-Anlage 
handelt, ist mit keinen Beeinträchtigungen der dort brütenden 
Vogelarten zu rechnen. In den Gießen wird im Rahmen des Vorha-
bens nicht eingegriffen. Zudem bleibt durch den gesetzlich festge-
legten Gewässerrandstreifen beidseitig ein mind. 10 m breiter 
Streifen unbebaut. Eine Beeinträchtigung der Brutvögel am Gießen 
ist nicht zu erwarten. Durch die geplante Errichtung der PV-Anlage 
östlich von Unterbalzheim kommt es zu keinen Verstößen gegen 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG.

b.) Umweltbezogene Gutachten, Hinweise und Stellungnahmen
Stellungnahmen des Landratsamts Alb-Donau-Kreis, Fachdienst 
20, Kreisentwicklung/Bauen
Schillerstraße 30, vom 11.12.2024
•	 Betroffene Themenkomplexe: 
Naturschutz, Hochwasserschutz, Schutzgebiete und Schutzgüter, 
Landschaftsschutzgebiet, Umwelt- und Arbeitsschutz, Gewässer, 
Abfallrecht, Brandschutz, Kreisentwicklung, Landwirtschaft.

•	 Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 1a 
BauGB:

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissionen, Umweltbezo-
gene Auswirkungen auf den Mensch, Nutzung erneuerbarer Ener-
gien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie

Stellungnahmen des Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9, 
Landesamt für Geologie Rohstoffe und Bergbau, Albertstraße 5 
vom 10.12.2024
-	 Betroffene Themenkomplexe: 
Geotechnik, Boden, Mineralische Rohstoffe, Grundwasser, Berg-
bau, Geotopschutz

Aktuelle Informationen aus Ihrer Nähe – 
Ihr Mitteilungsblatt. 
Empfehlen Sie uns weiter.
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Bitte übermitteln Sie den maßgeblichen Viehbestand bis späte-
stens 13.12.2025 schriftlich an die Gemeindeverwaltung. Die 
schriftliche Meldung kann auch per E-Mail an folgende Adresse 
erfolgen: finanzen@gemeinde.balzheim.de

Erinnerung zur Meldung des Wasserzählerstandes 

Wir weisen darauf hin, dass die Meldung des aktuellen Wasserzäh-
lerstandes noch bis 14.12.2025 möglich ist. Sollte bis zu diesem 
Zeitpunkt keine Meldung erfolgen, wird der Wasserzählerstand 
geschätzt.

Einkaufen am Dorfplatz

Brothütte – Bäckerei und Cafe
Montag bis Freitag 						      7.00 Uhr – 14.00 Uhr
Samstag 									         7.00 Uhr – 12.00 Uhr

Mittwoch:	
Braterei Mössle							       10.30 Uhr - 18.00 Uhr
Sparkasse Ulm							       14.00 Uhr – 15.30 Uhr

Donnerstag:
Bauernhofmetzgerei Junginger			   13.45 Uhr - 16.45 Uhr
Dolpp Feinkost & Käse					     13.45 Uhr - 16.45 Uhr

Auf der Homepage www.braterei-moessle.de wird jeweils  
mittwochs ab 10.00 Uhr veröffentlicht, wenn der Verkaufswagen 
Braterei Mössle nicht auf den Dorfplatz kommt.

Liebe Kunden,
auf diesem Wege möchten Wir Ihnen mitteilen, dass wir unseren 
Stand auf dem Balzheimer Wochenmarkt mit unserem letzten 
Markt vor Weihnachten am Donnerstag, 18.12.2025 beenden wer-
den. Wir möchten uns bei Ihnen herzlichst für Ihre langjährige 
Treue und netten Gespräche bedanken!

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit & ein gesun-
des neues Jahr 2026.

Ihre Familie Dolpp
Feinkost & Käse

Öffnungszeiten Postfiliale Balzheim
zwischen den Jahren

Bitte beachten Sie folgende Öffnungszeiten zur Weihnachtszeit 
und zwischen den Jahren:
19.12.2025									         14.00 - 17.00 Uhr        
22.12.2025									         14.00 - 17.00 Uhr        
24.12.2025									         10.00 - 12.00 Uhr  

29.12.2025 - 31.12.2025 geschlossen

02.01.2026 									        14.00 - 17.00 Uhr        

Im Anschluss gelten bis auf Weiteres geänderte Öffnungszeiten 
wie folgt:
Montag, Freitag 							       15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 									         10.00 - 12.00 Uhr

Anschrift der Postfiliale in Balzheim:
Sterngasse 6, 88481 Balzheim

Rathaus geschlossen
über den Jahreswechsel

Das Rathaus bleibt „zwischen den Jahren“ vom 23.12.2025 bis 
einschließlich 06.01.2026 geschlossen. Wir sind letztmals am 
Montag, 22.12.2025 (vormittags bis 12.00 Uhr) und erstmals im 
neuen Jahr am Mittwoch, 07.01.2026 wieder für Sie da. Sofern 
Sie noch Dringendes zu erledigen haben (Ausweise,  etc.), kom-
men Sie bitte noch rechtzeitig bei uns vorbei!

Wir bitten um Beachtung!

Verkehrsbeschränkungen in Balzheim

Im Zeitraum vom 03.12.2025 bis 18.12.2025 kommt es in Unterbalz-
heim an der Hauptstraße (Höhe Hausnummer 1-9) zu einer halb-
seitigen Sperrung der Fahrbahn sowie zu einer Sperrung des Geh-
wegs mit Ampelregelung. Grund ist eine Netzerweiterung der 
Netze BW. Wir bitten um Verständnis.

Absetzung Abwasser bei landwirtschaftlichen Betrieben 
nach Vieheinheiten für das Jahr 2025

In den nächsten Wochen werden die Wasser- und Abwassergebüh-
ren für das Jahr 2025 abgerechnet.

Gemäß § 41 AbwS gelten für die Abwasserabsetzung nach Viehein-
heiten in landwirtschaftlichen Betrieben folgende Regelungen:
•	 Die Absetzung beträgt 15 cbm/Jahr bei Pferden, Rindern, Scha-

fen, Ziegen und Schweinen.
•	 Die Absetzung beträgt 5 cbm/Jahr bei Geflügel;
•	 maßgeblicher Viehbestand ist derjenige am Stichtag für die 

Erhebung der Tierseuchenbeiträge;
•	 keine Absetzung erfolgt für jede polizeilich gemeldete Person 

in Höhe von 30 cbm/Jahr für die erste Person sowie 25 cbm/
Jahr für jede weitere Person;

•	 Die Absetzung erfolgt nur auf Antrag.

Bitte geben Sie uns immer die Anzahl und die Art der Tiere an. Bei 
Pferden, Rindern und Schafen benötigen wir zusätzlich auch das 
Alter der Tiere, da sonst keine Berechnung durchgeführt werden 
kann. Außerdem teilen Sie uns bitte immer die Anzahl der im 
Haushalt lebenden Personen mit.
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Einrichtung den Kreistagsmitgliedern und Medienvertretern vor-
gestellt, von 13 bis 17 Uhr ist es regulär für die Entsorgung und 
Anlieferung von Wertstoffen geöffnet. Das neue Entsorgungszen-
trum bietet das gesamte Annahmespektrum der Entsorgungsein-
richtungen im Alb-Donau-Kreis. Es steht allen Bürgern und Unter-
nehmen offen, die im Landkreis Abfallgebühren zahlen.

Öffnungszeiten: 
Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils 9:00 - 17:00 Uhr. 

Abfall

Ansprechpartner für die Abfallentsorgung

Die Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis ist für den Großteil der 
Abfallentsorgung zuständig – aber nicht für alles. Manche Bereiche 
wurden vom Gesetzgeber der Privatwirtschaft zugeteilt, insbeson-
dere der Gelbe Sack und die Blaue Tonne. Für sie gibt es für Fragen 
und Reklamationen eigene Ansprechpartner. Darüber hier ein 
Überblick:

Restmüll, Biomüll, Sperrmüll:
Kundenservice der Abfallwirtschaft, 
Tel. 0731/185-3333 (Mo-Fr 8-18 Uhr),
E-Mail: kundenservice@aw-adk.de
Gelber Sack:
Fa. Veolia, Tel. 0800 0785600,
E-Mail: de-ves-info-ulm@veolia.com

Blaue Tonne: 
Fa. Knittel, Vöhringen
Telefon 0 73 06 / 96 16-0
E-Mail: info@knittel-entsorgung.de
www.knittel-entsorgung.de

Entsorgungszentren, Wertstoffhöfe, Grüngut-Sammelplätze: 
Kundenservice der Abfallwirtschaft, 
Tel. 0731/185-3333 (Mo-Fr 8-18 Uhr),
E-Mail: kundenservice@aw-adk.de

Problemstoffsammlung und Grüngutabfuhr:
Kundenservice der Abfallwirtschaft, 
Tel. 0731/185-3333 (Mo-Fr 8-18 Uhr),
E-Mail: kundenservice@aw-adk.de	

Anmeldung Sperrmüll und Behältertausch:
Kundenservice der Abfallwirtschaft, 
Tel. 0731/185-3333 (Mo-Fr 8-18 Uhr),
Bürgerportal unter www.aw-adk.de > Kunden-Login

BÜRGERSERVICE

Gemeinde Balzheim, Am Dorfplatz 8

Telefon	 0 73 47 - 95 78-0
Telefax	 0 73 47 - 95 78-16	
E-Mail	 info@gemeinde.balzheim.de
Internet	 www.balzheim.de

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Mo., Do., Fr.: 			    8.30 - 12.00 Uhr
Mi.: 					     15.00 - 18.30 Uhr
sowie nach vorheriger Terminabsprache

Die Telefonzentrale ist aktuell in der Regel besetzt:

Landkreis

Sitzung des Kreistags

Am Montag, den 15. Dezember 2025, findet im Großen Saal der Lin-
denhalle in Ehingen (Lindenstraße 51, 89584 Ehingen) eine Sitzung 
des Kreistags statt. Beginn ist um 14:30 Uhr. 

Tagesordnung
Öffentliche Beratung
1.	 Haushaltssatzung 2026 mit Festsetzung des Haushaltsplans 

und Beschluss über die Finanzplanung 2025 bis 2029
2.	 Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung
3.	 Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Alb-

Donau-Kreis
4.	 Fortschreibung des Nahverkehrsplans – Freigabe des Entwurfs 

zur Anhörung
5.	 Änderung der Schülerbeförderungssatzung aufgrund der Erhö-

hung des Preises des D-Tickets JugendBW inklusive Behand-
lung der Petition gegen die Einführung einer Eigenanteils-
pflicht

6.	 Interkommunale Vergärungsanlage für Bioabfälle: Abschluss 
einer Kooperationsvereinbarung

7.	 Änderungen in der Trägerschaft der Tagespflege Dietenheim 
GmbH

8.	 Ausscheiden aus dem Kreistag - Antrag von Herrn Kreisrat Jens 
Kaiser

9.	 Bekanntgaben

Heiner Scheffold
Landrat

Abfall

Öffnungszeiten:
Weihnachtsfeiertage 2025 und Jahreswechsel 2025/2026

Folgende Deponien sind ab Montag, 22.12.2025 bis einschließlich 
Dienstag, 06.01.2026 geschlossen:
•	 Litzholz / Ehingen-Sontheim
•	 Roter Hau / Ehingen-Stetten
•	 Unter Kaltenbuch / Laichingen-Suppingen
Containeranlieferungen sind nach Absprache mit dem Deponie-
personal trotzdem möglich.

Die sechs Entsorgungszentren des Alb-Donau-Kreises sind am 
Mittwoch, 24.12.2025 (Heilig Abend) ganztägig geschlossen und am 
Mittwoch, 31.12.2025 (Silvester) nur von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.

Die Wertstoffhöfe, Grüngutsammelstellen und Kompostierungs-
anlagen sind am Mittwoch, 24.12.2025 (Heilig Abend) und am Mitt-
woch, 31.12.2025 (Silvester) ganztägig geschlossen.

Das Entsorgungszentrum und der Wertstoffhof Langenau
ziehen in die Benzstraße 13 um 

Am Mittwoch, 10. Dezember, ist der letzte Öffnungstag des Entsor-
gungszentrums Langenau am jetzigen Standort Ochsenhölzle. Es 
schließt um 17 Uhr. Auch der Wertstoffhof Langenau am Standort 
In den Lindeschen 25 hat am Mittwoch, 10. Dezember, seinen letz-
ten Öffnungstag. Er schließt um 16 Uhr. Am Freitag, 12. Dezember, 
geht dann am Nachmittag das neue Entsorgungszentrum Lange-
nau in der Benzstraße 13 in Betrieb. Am Vormittag wird die neue 
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- �Geschäftsstelle bei der Stadt Ehingen -
Lindenstraße 22-24
89574 Ehingen (Donau)
www.ehingen.de/gemeinsamer-gutachterausschuss
Telefon					     07391 503-130
E-Mail						      gutachterausschuss@ehingen.de

DRV Deutsche Rentenversicherung
DRV Regionalzentrum Ulm
Wichernstraße 10 (Bastei-Center), 
89073 Ulm
www.drv-bw.de
Telefon					     0731 92041-0
Telefax						     0731 92041-190
E-Mail:						     regio.ul@drv-bw.de

Versichertenberaterin der DRV Bund im Alb-Donau-Kreis 
(Dietenheim, Regglisweiler, Balzheim)

Astrid Härle
Termine und Kontaktzeiten:		  montags von 9.00 – 16.00 Uhr
Telefon							       0157 572 918 57
E-Mail								        astrid.haerle2107@gmail.com
Internationaler Bund, Jugendmigrationsdienst Dietenheim

Unterstützung für Jugendliche mit Migrationshintergrund im Alter 
von 11 bis 26 Jahren z.B. Finden von passenden Freizeitangeboten, 
Bewerbung um Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätze, Suche nach 
Sprachkursen, Ausfüllen von Anträgen bzw. Beantworten von Post 
unterschiedlicher Art
 
Julia Schiersner
Termine nur nach Vereinbarung am Mittwoch und Donnerstag
Telefon							       07347 4854
E-Mail								        julia.schiersner@ib.de

Stadtverwaltung Dietenheim, Königstraße 63, 89165 Dietenheim

Beratung in der Schwangerschaft, bei Schwangerschafts-
konflikt und nach Geburt

Beratungen immer mittwochs und nur nach Terminvereinbarung in 
der Außenstelle der „Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
und Familienplanung“ in der Königstraße 65, Dietenheim. 
Anmeldung unter:
Telefon: 					     0731/968570
E-Mail:						     info@schwangerschaftsfragen.de
							       www.schwangerschaftsfragen.de

Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis
Schillerstraße 30, 89077 Ulm
Kontaktzeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch
Sabine Böckeler
Telefon					     0731 185-4501
E-Mail						      sabine.boeckeler@alb-donau-kreis.de

Unterstützungszentrum Dietenheim – Beratung und Unterstüt-
zung für Menschen mit seelischen Belastungen /  
psychischer Erkrankung.

vormittags
Mo.-Fr. 					     8.30 – 12.00 Uhr
nachmittags
Mo.,Di. u. Do. 			   14.00 – 16.00 Uhr
Mi 						      15.00 – 18.30 Uhr

Die telefonische Erreichbarkeit der einzelnen Mitarbeiter kann 
abweichen.

Bankverbindungen
Sparkasse Ulm	
BIC SOLADES1ULM		 IBAN DE27 6305 0000 0002 7001 57
Donau-Iller Bank eG	
BIC GENODES1EHI		  IBAN DE97 6309 1010 0061 0430 01

Abfall-Info
Kontakt
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft  
Alb-Donau-Kreis
Karlstraße 31, 89073 Ulm
Kundencenter

Tel. 0731 / 185-3333, E-Mail: kundenservice@aw-adk.de
www.aw-adk.de

Aktuelles
www.aw-adk.de/news/

Recyclinghof

Carl-Otto-Weg 16, Industriegebiet Unterbalzheim 

Grundschule Balzheim
Am Sportplatz 3
Telefon		  0 73 47 - 95 85-0
E-Mail		  Grundschule@balzheim.schule.bwl.de

Kindergarten Unterbalzheim
Hermannstraße 8
Telefon		  0 73 47 - 36 43
E-Mail		  kiga-unterbalzheim@gemeinde.balzheim.de

Kinderkrippe Unterbalzheim
Uhlandstraße 3
Telefon		  0 73 47 - 9 20 01 29
E-Mail		  kinderkrippe@gemeinde.balzheim.de

Kindergarten Oberbalzheim
Memminger Straße 2
Telefon		  0 73 47 - 22 32
E-Mail		  kiga-oberbalzheim@gemeinde.balzheim.de

Grundbuchamt
Amtsgericht Ulm - �Grundbuchamt - 
Zeughausgasse 14, 89073 Ulm
Telefon					     0731 189-3400
Telefax						     0731 189-3438
E-Mail						      Poststelle@GBAUlm.justiz.bwl.de

Gutachterausschuss
Gemeinsamer Gutachterausschuss
der Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
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Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertage		  9 - 19 Uhr

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Ulm
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Erythstraße 24, 
89075 Ulm

Öffnungszeiten: 			   Mo 19 - 22 Uhr,
							       Di 19 - 22 Uhr,
							       Mi 19 - 22 Uhr,
							       Do 19 - 22 Uhr,
							       Fr 19 - 22 Uhr,
							       Sa, So und Feiertage 9 - 21 Uhr.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit 
dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe 
leistet. Bei Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, Herzinfarkt, akuten 
Blutungen oder Vergiftungen, alarmieren Sie bitte sofort den Ret-
tungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Apotheken

12.12.2025		�  Fugger-Apotheke, Stadtgasse 4, 87727 Babenhausen, 
Tel.: 08333 / 1205

13.12.2025		�  Hirsch-Apotheke, Hauptstr. 8, 89264 Weißenhorn, 
Tel.: 07309 / 3478

14.12.2025		�  Deutschorden-Apotheke Illerrieden, Vöhringer Str. 64, 
89186 Illerrieden, Tel.: 07306 - 91 94 86

15.12.2025		�  Eichen-Apotheke Staig, Kirchstr. 7, 89195 Staig, 
				    Tel.: 07346 - 9 66 00
16.12.2025		�  Apotheke 2000 Ulm-Wiblingen, Buchauer 
				    Str. 6, 89079 Ulm, Tel.: 0731 - 48 17 45
17.12.2025		�  Apotheke am Bronner Berg, Leibnizstr. 5, 
				    88471 Laupheim, Tel.: 07392 - 1 80 85
18.12.2025		�  Rats-Apotheke Schwendi, Hauptstr. 26, 
				    88477 Schwendi, Tel.: 07353 - 9 84 70
19.12.2025		�  Neue Apotheke Laupheim, Mittelstr. 46, 
				    88471 Laupheim, Tel.: 07392 - 60 22
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08.00 Uhr früh und 
endet einen Tag später um diese Zeit. Infos auch unter:  
0800 0022833 (kostenfreie Rufnummer Festnetz) und 22833 (von 
Mobilnetzen max. 69 ct./Min) Homepage für Apothekennotdienste: 
www.aponet.de

SCHULE/KINDERGARTEN

Volkshochschule Balzheim

Aktuelles Kursprogramm

Kontakt: Evelina Krikau, Königstraße 65, Dietenheim. 
Telefon: 07347 9588 100,
Mobil: 0175 2632318, evelina.krikau@bruderhausdiakonie.de
Wir sind i.d.R. erreichbar Mo-Fr 8:30-16:00 Uhr, sollten wir unter-
wegs sein, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Anrufbe-
antworter, dann rufen wir zurück.

Katholische Sozialstation „Iller-Weihung“

Illertisser Straße 3
89165 Dietenheim
Tel.: 07347 / 92 01 24
Fax: 07347 / 92 01 75
e-mail: info@sozialstation-iller-weihung.de
www.sozialstation-iller-weihung.de

Ambulanter Pflegedienst, Haushaltsreinigung, Organisierte Nach-
barschaftshilfe, Fahrdienste, Betreuungsgruppen Dienstag und 
Mittwoch und Tagespflege Dietenheim, Seniorenzentrum
Tel.: 07347 / 95 77 58 88

Dienststunden Büro Dietenheim
Sprechzeiten nach Vereinbarung!
Dienststunden der Geschäfts- und Einsatzstelle Illerrieden, Dorn-
dorfer Str. 1
Montag – Donnerstag		 8:30 – 16:30 Uhr
Freitag						     8:30 – 14:30 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung.

Arbeiter-Samariter-Bund
Samariterweg 1-3, 88477 Orsenhausen
Tel. 07353-9844-0, Fax 07353-9844-155
Hausnotruf /Tagespflege / Essen auf Rädern / Erste-Hilfe-Kurse  
07353-9844-0
E-Mail: info@asb-osn.de
Home: www.asb-osn.de

NOTDIENSTE

Notrufnummern

Polizei												           110
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Notruf		  112
Medizinischer Notfalldienst						      116 117
Zahnärztlicher Notfalldienst Ba-Wü				    0761 7 120 120 00

Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (allgemein,-kin-
der-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst): 116117 
(Anruf ist gebührenfrei)
Ärztliche Hilfe erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116117, 
online über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de oder unter 
www.docdirekt.de. Unter www.docdirekt.de erhalten Sie online 
kostenlos und digital eine medizinische Ersteinschätzung und Hand-
lungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann 
direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.

Öffnungszeiten und Anschrift der Bereitschaftspraxis Biberach 
Allgemeine Bereitschaftspraxis Biberach
Sana MVZ Stadt Biberach GmbH 
Marie-Curie-Straße 6
88400 Biberach
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Nachlese - Adventskonzert
Am vergangenen 2. Adventssonntag präsentierte die Musikschule 
Iller-Weihung Zuhörerinnen und Zuhörern beim Besuch des  
Adventskonzertes in der in der kath. Kirche St. Martin in Unter-
kirchberg ein breites Spektrum ihrer Musikschularbeit. Die vorge-
tragenen weihnachtlichen Weisen und Konzertbeiträge aus den 
Reihen der  Gesangs- und Instrumentalsolisten, des Gitarrentrios, 
sowie des Veehharfen-, Trompeten- und Blockflötenensemble 
fanden großen Anklang und mündeten in einem mehrminütigen 
Schlussapplaus. Zur Unterstützung der in den Favelas von Rio de 
Janeiro (Brasilien) beheimateten Partnermusikschule Rocinha 
kamen 350.- € an Spenden zusammen. Wir sagen allen Spende-
rinnen und Spendern aber auch unseren Mitwirkenden, unseren 
Schülereltern und nicht zuletzt auch der Kirchengemeinde herzli-
chen Dank für die Unterstützung. Die nächste Gelegenheit Schüle-
rinnen, Schüler und Lehrkräfte der Musikschule in einer öffentli-
chen Veranstaltung zu erleben, bietet sich in den 
Neujahrsempfängen der Gemeinden Illerrieden, Illerkirchberg und 
Staig, sowie im Februar beim Info-Vorspiel des Schlagzeugbereichs 
in Staig und beim Schülerkonzert in Regglisweiler.

Alle weiteren Veranstaltungen sowie die Ferientermine für das 
Schuljahr 2025/2026 sind auf der Homepage der Musikschule www.
musikschule-iller-weihung.de unter dem Punkt „Aktuelles“ abruf-
bar.

Neu-Anmeldungen für das kommende Schulhalbjahr - Beginn 
01.02.2026
Unter der Voraussetzung, dass noch freie Unterrichtsplätze ver-
fügbar sind, werden Anmeldungen, die bis zum 15. Dezember 2025 
bei der Musikschule eingehen, für einen Einstieg zum zweiten 
Schulhalbjahr berücksichtigt. Informationen zu unserem Fächer-
angebot sind auf der Homepage der Musikschule abrufbar. Anmel-
dungen können sowohl Online als auch mit Hilfe unseres Anmel-
deformulars erfolgen. Anmeldeformulare und Gebührenordnungen 
liegen in den örtlichen Rathäusern und der Geschäftsstelle der 
Musikschule aus oder können von unserer Homepage herunter-
geladen werden.

Zweckverband	 				    Geschäftszeiten:
»Musikschule Iller-Weihung«	 Mo - Fr:. 	  9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Schloßstraße 4					     Do.			  16.00 Uhr - 18.00 Uhr
89171 Illerkirchberg
Tel. 07346-923030, Fax 07346-9230329

Verbandsvorsitzender:				  
BM Daniel Roth     							         
Musikschulleiter: 
Michael Eberhardt M.A.				  
Stellvertretung: Beate Frey
Büroleitung: Heike Maunz
E-mail: musikschule@iller-weihung.de  
www.musikschule-iller-weihung.de

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde
Balzheim

Gottesdienste
3.Sonntag im Advent, 14. Dezember 2025

Wochenspruch:
"Bereitet dem HERRN den Weg; denn siehe, der HERR kommt 
gewaltig." Jesaja 40,3.10

Eine Anmeldung ist ganz einfach über www.vhs-g.de möglich. 
Folgt uns gerne auf Instagram: @vhsg_albdonaukreis

25WBA023 Line Dance
Jürgen Schimmel
Vereinshaus, am Sportplatz, 88481 Balzheim
4 Termine ab Do, 15.01.26, 19:00 - 20:00 Uhr
36 €
Bitte mitbringen: Bitte bequeme Kleidung, Sport- oder Tanzschuhe 
und ein Getränk

25WBA054 Rückenfit und starker Beckenboden II
Bärbel Högerle, zertifizierte Übungsleiterin
Stiftungshalle Oberbalzheim, Ulmer Straße 16, 88481 Oberbalzheim
3 Termine ab Di, 20.01.26, 18:15 - 19:15 Uhr
20 €
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Handtuch oder Decke

25WBA052 Fit im Alltag für Seniorinnen und Senioren
Bärbel Högerle, zertifizierte Übungsleiterin
Stiftungshalle Oberbalzheim, Ulmer Straße 16, 88481 Oberbalzheim
3 Termine ab Di, 20.01.26, 17:00 - 18:00 Uhr
20 €
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Handtuch oder Decke

25WBA053 Rückenfit und starker Beckenboden I
Bärbel Högerle, zertifizierte Übungsleiterin
Dorfgemeinschaftshaus Unterbalzheim, großer Saal, Mühlgasse 2, 
88481 Balzheim
3 Termine ab Do, 22.01.26, 10:15 - 11:15 Uhr
20 €
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Handtuch oder Decke

25WBA051 Fit im Alltag für Seniorinnen und Senioren
Bärbel Högerle, zertifizierte Übungsleiterin
Dorfgemeinschaftshaus Unterbalzheim, großer Saal, Mühlgasse 2, 
88481 Balzheim
3 Termine ab Do, 22.01.26, 09:00 - 10:00 Uhr
20 €
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Handtuch oder Decke

Zweckverband
„Musikschule Iller-Weihung“

Musikalischer Adventskalender 2025
auf der Homepage der Musikschule Iller-Weihung.
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte halten täglich vom 01. bis 
zum 24. Dezember hinter jeder Tür eine musikalische Überra-
schung bereit und begleiten durch die Adventszeit. 

Musikalischer Adventskalender 2025 
Foto: MIW 
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Sprechzeiten und Erreichbarkeit von Pfarrer Bernick

Sie erreichen Pfarrer M. Bernick i.d.R. mittwochs zwischen 09.00-
11.30 Uhr im Pfarramt Wain. Gerne können Sie mit ihm auch einen 
Termin zu einem anderen Zeitpunkt vereinbaren. Wenn Sie Pfarrer 
Bernick außerhalb der Sprechzeiten telefonisch nicht erreichen, 
bitten wir Sie, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinter-
lassen, Sie werden zurückgerufen.

Das Pfarrbüro ist aufgrund von Urlaub am Freitag, 19. Dezember 
2025 geschlossen.

Am Montag, 22. Dezember 2025 ist das Pfarrbüro von 08.30 Uhr – 
11.00 Uhr geöffnet.

Von Dienstag, 23. Dezember 2025 bis einschl. Dienstag, 06. Januar 
2026 ist das Pfarrbüro geschlossen.

Änderung der Öffnungszeiten des Pfarramts ab Januar 2026

Ab Januar 2026 wird Frau Anja Guter die Aufgaben als Pfarramtsse-
kretärin übergangsweise auch in der Kirchengemeinde Wain über-
nehmen. Daher ändern sich die Öffnungszeiten wie aufgeführt:

Dienstag 08.30 – 11.00 Uhr Balzheim
Mittwoch 08.30 – 11.00 Uhr Wain
Donnerstag 08.30 – 11.00 Uhr Balzheim
Evangelisches Pfarramt Balzheim
Pfarrer Marten Bernick
Hauptstraße 8 - 88481 Balzheim
Tel. 0 73 47 / 22 18
Fax. 0 73 47 / 95 87 85

Tel. Herr Pfarrer Bernick Wain: 
07353/9819381
E-Mail: marten.bernick@elkw.de

E-Mail: Pfarramt.Balzheim@elkw.de
Internet: www.balzheim-evangelisch.de

Wochenveranstaltungen EC-Jugend 
Freitag, 12. Dezember 2025
17.30 Uhr -19.00 Uhr Bubenjungschar im Hans-Ehinger-Haus

Freitag, 12. Dezember 2025
20.00 Uhr – 22.00 Uhr Teenkreis im Hans-Ehinger-Haus
Mittwoch, 17. Dezember 2025
17.00 Uhr – 18.15 Uhr Mädchenjungschar Löwenherzen (6 Jahre bis 
3. Klasse) im Hans-Ehinger-Haus
18.00 Uhr – 19.30 Uhr Mädchenjungschar Blessed Girls (4. Klasse 
bis 13 Jahre) im Hans-Ehinger-Haus

Liebenzeller Gemeinschaft

Termine

Sonntag, 14. Dezember, 14.30 Uhr, Bibelcafé in der Stiftungshalle 
mit Pfr. Bernick
Dienstag, 16. Dezember, 20 Uhr, Hauskreis: Info Fam. Wegmann, Tel. 7254

9.00 Uhr 		�  Predigtgottesdienst unter Mitwirkung des Posau-
nenchors in der Dreifaltigkeits-Kirche Oberbalz-
heim (Pfarrer Bernick)

10.15 Uhr 		�  Predigtgottesdienst in der Michaelskirche in Wain
				    (Pfarrer Bernick)

Freitag, 19. Dezember 2025
8.00 			�   Ökumenischer Schülergottesdienst in der Dreifal-

tigkeits-Kirche Oberbalzheim
				    (Pfarrer Bernick/Pfarrer Schönfeld)

Wochenveranstaltungen

Mittwoch, 17. Dezember 2025
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in Wain

Donnerstag, 18. Dezember 2025
19.30 Uhr Sitzung des Kirchengemeinderats im Pfarrsaal

Danke

Ein herzliches Dankeschön und „Vergelt’s GOTT!“ sagen wir für fol-
gende Spenden: Für die Mauritius-Kirche: 50 €
Für „Wo am Nötigsten“: 20 €
Das Opfer des Gottesdienstes am 2. Adventssonntag (7. Dezember) 
ergab 84 €.
Gott segne die Geber und die Verwendung der Gaben.

Weltgedenktag für verstorbene Kinder

Im Landkreis Biberach lädt der Arbeitskreis „Trauer – Leben“ 
betroffene Eltern und Geschwister zum Gedenken an ihr verstor-
benes Kind zu einem ökumenischen Gottesdienst und zwar am 
Sonntag, den 14. Dezember um 18:30 Uhr in der ev. Kirche Martin-
Luther Str. 6. (nahe der Ortsmitte) in Warthausen. Auch Kinder 
sind herzlich willkommen. Sie können während des Gottesdiens-
tes mit Betreuern der Kinderhospizgruppe Bilder ausmalen.

Wenn ein Kind bei der Geburt, als Jugendlicher oder als Erwachse-
ner gestorben ist egal ob durch Unfall, Suizid oder Krankheit, ver-
ändert das eine Familie einschneidend. Die entstehende Lücke 
kann die betroffenen Eltern und Geschwister aus dem Gleichge-
wicht bringen. Sowohl schmerzliche als auch dankbare Erinnerun-
gen an dieses Kind begleiten die Betroffenen ihr Leben lang. An 
jedem zweiten Sonntag im Dezember werden weltweit um 19 Uhr 
wie in diesem Gottesdienst Kerzen für die verstorbenen Kinder 
angezündet. Man kann sie mitbringen oder dort bekommen. Durch 
die weltweite Lichterkette wird ein Band der Solidarität zwischen 
den Betroffenen geknüpft in dem Bewusstsein, dass das Leben 
dieser geliebten Kinder nicht umsonst war. In der dunklen Zeit vor 
Weihnachten berührt viele trauernde Eltern der Gottesdienst mit 
Gleichbetroffenen. Er vermittelt die Hoffnung, dass das Leben der 
Hinterbliebenen nicht für immer verdunkelt bleibt und dass man 
auf dem Weg durch die Trauer berührende, tröstliche Zeichen 
durch Träume und Menschen erfährt. Wer nicht die Kraft zum Kom-
men findet, kann zum Gedenken eine Kerze daheim anzünden und 
bekommt auf Wunsch die Texte und Gebete zugesandt. Näheres 
bei Karl-Heinrich Gils, Diakonie Tel. 07351-150250 gils@diakonie-
biberach.de; Renate Fuchs Kontaktstelle Trauer Tel. 07351- 8095 
407 renate.fuchs@drs.de

Wir erreichen bis zu 85 % aller Haushalte.Erreichen Sie Menschen in Ihrer Nähe.
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So, 14.12.  10.15 Uhr Eucharistiefeier in Illerrieden
So, 14.12.  10.15 Uhr Wortgottesfeier in Regglisweiler
Di, 16.12.  �18.00 Uhr Rosenkranz, 18.30 Uhr Vigilfeier mit Bußfeier in 

Regglisweiler
Mi, 17.12.  �18.00 Uhr Rosenkranz, 18.30 Uhr Vigilfeier mit Bußfeier in 

Wangen
Do, 18.12.  18.30 Uhr Vigilfeier mit Bußfeier in Illerrieden

Kloster Brandenburg/Iller e.V.

Am Schlossberg 3
89165 Dietenheim – Regglisweiler
T 0 73 47 - 9 55 - 0  F 0 73 47 - 9 55 - 3 55
www.kloster-brandenburg.de
kontakt@kloster-brandenburg.de

Unsere Gottesdienste und Gebetszeiten in der Klosterkirche sind 
wie folgt öffentlich zugänglich.
Gottesdienste täglich		 07:15 Uhr
Anbetung ab				    15:00 Uhr
Rosenkranz				    17:00 Uhr
Vesper						     17:30 Uhr
Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns gerne an. Telefon: 
07347/955-0. Herzlich willkommen!

Pflegeheim St. Maria

Eucharistiefeier im Pflegeheim St. Maria jeden Samstag um 16.00 
Uhr.

Informationen – Dietenheim

Friedenslicht 2025

Auch in diesem Jahr soll es wieder ein Licht aus Bethlehem geben. 
Dieses Licht wird jedes Jahr von einem Kind aus Oberösterreich in 
der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und von dort aus 

Kirchliche Mitteilungen der
Katholischen Kirchengemeinde St. Martinus

14. Dezember 2025
Dritter Adventssonntag

Lesejahr A

» In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von den Taten des 
Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: 
Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen 
warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was 
ihr hört und seht: Blinde sehen wieder und Lahme gehen. « (Mat-
thäus 11,2-11)

Namenstage:
13.12. Luzia, Odila(Ottilie), Jodok (Jobst, Jost), Benno
14.12. Johannes, Franziska, Berthold
15.12. Christiane, Nina, Virginia, Carlo
16.12. Adelheid, Elke, Dietrich, Noach (Noah)
17.12. Jolanda, Viviana
18.12. Philipp, Desiderius, Wunibald
19.12. Susanna, Benjamin, Konrad

Gottesdienste St. Martinus Dietenheim
mit Ober- und Unterbalzheim

Freitag, 12. Dezember
18.00 Uhr Rosenkranz
18.30 Uhr Eucharistiefeier - Vigilfeier mit Bußgottesdienst (Luise u. 
Walter Jordan + verst. Angeh. / Josef Riederer / Maria + Josef Scherer)
Samstag, 13. Dezember
- 3. Advent
- Scheinwerfersonntag
- für Renovierung der Kapellen
kein Rosenkranz
18.30 Uhr Eucharistiefeier - Lichtergottesdienst - mitgestaltet von 
der Jugendband "Holys"
anschließend Ausschank der Firmlinge von Punsch und Glühwein

Sonntag, 14. Dezember
keine Eucharistiefeier

Mittwoch, 17. Dezember
8.00 Uhr 		  Schulgottesdienst zu Weihnachten

Freitag, 19. Dezember
8.00 Uhr 		�  Schulgottesdienst zu Weihnachten in Unterbalz-

heim
18.00 Uhr 		  Rosenkranz
18.30 Uhr 		  Eucharistiefeier - Vigilfeier

Sonntag, 21. Dezember
- 4. Advent
10.15 Uhr 		�  Eucharistiefeier (Brigitta Ullrich + Verst. d. Fam. Gru-

ber, Ullrich  und Bochtler) - Mitgestaltung durch 
Ensemble der Stadtkapelle

19.00 Uhr 		  Taizè in der evangelischen Kirche

Beichtgelegenheit: 
nach Vereinbarung

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit

Sa, 13.12.  6.30 Uhr Roratemesse in St. Agatha Illerrieden
So, 14.12.  8.45 Uhr Eucharistiefeier in Dorndorf
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Stellenausschreibung für Pfarramtssekretärin

Die Katholische Kirchengemeinde St. Martinus sucht ab dem 
01.02.2025 für ihr Pfarrbüro in Dietenheim eine

Sekretärin (m/w/d)
in Teilzeit mit 13,5 Std/ Woche, unbefristet

Das Aufgabengebiet umfasst neben der üblichen Büro- und Ver-
waltungstätigkeit, Erstkontakte und Ansprechperson für Besucher 
und Anrufe, Terminkoordination und Informationsweiterleitung, 
Führung der pfarramtlichen Bücher, Vertretung bei der Erstellung 
der kirchlichen Veröffentlichung, Mitwirken bei der Organisation 
von Veranstaltungen sowie die Optimierung und Gestaltung orga-
nisatorischer Abläufe.

Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmän-
nischen oder verwaltungsspezifischen Bereich und den sicheren 
Umgang mit den gängigen IT-Büroanwendungen sowie die Bereit-
schaft zur Einarbeitung in weitere kirchenspezifische Anwen-
dungsprogramme.

Wir wünschen uns ein freundliches Auftreten, Teamfähigkeit, Flexi-
bilität, serviceorientiertes Denken und Handeln sowie Diskretion. 
Sie sind belastbar, zuverlässig, verfügen über Organisationsge-
schick und sind selbständiges Arbeiten gewöhnt. Die Zugehörig-
keit zur katholischen Kirche wäre wünschenswert. Schwerbehin-
derte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Auf-
gabenfeld und die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistun-
gen. Anstellung und Vergütung richten sich nach der Arbeitsver-
tragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, vergleichbar mit 
dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder (TVöD-L). 
Die Eingruppierung erfolgt in EG 6 gemäß AVO-DRS bei entspre-
chender Qualifikation.

Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräf-
tige Bewerbung baldmöglichst per Mail petra.pepelnik-schrode@
drs.de oder per Post an das Kath. Pfarramt St. Martinus, König-
straße 88, 89165 Dietenheim.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Pfarrer Markus Schönfeld 
unter der Rufnummer 01525-9219760, außer montags, gerne zur 
Verfügung.

Bücherei macht Weihnachtsferien

Bitte beachten Sie, dass die Bücherei während der Weihnachtsfe-
rien geschlossen bleibt.
Letzter Öffnungstag: 18.12.2025.
Erster Öffnungstag nach den Ferien: 08.01.2025.

Öffnungszeiten der Ökumenischen Bücherei Dietenheim
Don-Bosco-Weg 2, 89165 Dietenheim, Tel. 07347 9575050

Die Bücherei ist außerhalb der Schulferien geöffnet:

Montag			   16.30 – 19 Uhr
Donnerstag		  15.30 – 18 Uhr

Jede Woche neue Bücher und Medien.
Ein Besuch lohnt sich!

in die ganze Welt verteilt. Ab Dienstag, 16. Dezember steht das 
Licht für Sie bereit. Sie können es entweder in der Kirche  St. Mar-
tinus abholen oder auch bei Fr. Müller (Hinterm Ließ 24, Balzheim). 
Bitte bringen Sie die Kerzen dafür selbst mit.

Kirchenchor St. Martinus 

Der Kirchenchor singt zum Weihnachtsfestgottesdienst am 1. 
Weihnachtsfeiertag, 25.12.25 um 10.15 Uhr Auszüge aus der „kurzen 
Festmesse in A/D“ op. 113 von Ignaz Reimann (1820-1885) für vier-
stimmigen Chor, Streicher, Bläser und Orgel und Auszüge aus dem 
Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
sowie weitere weihnachtliche Lieder. Begleitet wird der Chor von 
einem Streichorchester und von Bläsern der Stadtkapelle Dieten-
heim. An Weihnachten erwarten die Besucher zu Recht einen fest-
lichen Gottesdienst, der die Freude über die Geburt Jesu wider-
spiegelt. Streicher, Bläser, Orgel und Chor, kann ein 
Weihnachtsgottesdienst noch festlicher musikalisch umrahmt 
werden?

Der in Albendorf/Schlesien geborene Ignaz Reimann begann 
schon mit acht Jahren seine musikalische Tätigkeit. Er war Organist 
und spielte verschiedene Instrumente im Orchester der Wahl-
fahrtskirche seines Heimatortes. Er besuchte das Lehrerseminar in 
Breslau und wurde dort schon mit 18 Jahren zum Musikleiter beru-
fen. Nach seiner Ausbildung war er an verschiedenen Orten Schle-
siens als Schullehrer, Kirchenmusiker, Kantor und Komponist tätig.
Die „kurze Festmesse in A/D“ veröffentlichte Reimann um 1870, sie 
zählt zu den klangschönsten Messvertonungen des Komponisten.
Quellen: Musikverlag Dr. J. Butz, Wikipedia

Sternsingeraktion 2026

Liebe Dietenheimer,
die Sternsinger besuchen Sie dieses Jahr am 29.12.2025+30.12.2025  
und bitten Sie um Gaben für die Kinder dieser Welt. Die Sternsin-
ger sind unter dem Thema „“Schule statt Fabrik, Sternsingen 
gegen Kinderarbeit“  unterwegs. Freuen Sie sich über den Besuch 
der Sternsinger und über den Segen, die diesen Ihnen und Ihrem 
Haus bringen. Am 05.01.2026 besuchen wir morgens die geöffneten 
Kindergärten. An diesem Termin können wir Sie persönlich besu-
chen,  falls  die Sternsinger Sie nicht angetroffen haben und Sie 
dies wünschen. Bitte unter Tel. 4569 Familie Stoerk anrufen und 
die Adresse mitteilen. Flyer mit Segensaufkleber liegen nach der 
Aktion in der Katholischen und Evangelischen Kirche zum mitneh-
men aus, falls Sie noch welche benötigen.

Für die Dietenheimer Sternsinger
Anne Braun und Petra Stoerk

Sternsinger in Balzheim unterwegs

Am 27.12.25 bringen Ihnen die Sternsinger in Unterbalzheim und 
am 28.12.25 in Oberbalzheim den Segen fürs neue Jahr freuen sich 
über viele, die ihre Türen für sie öffnen.
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Bußfeiern / Beichtgelegenheit vor Weihnachten

In der Vorweihnachtszeit laden wir Sie zu folgenden Bußfeiern ein:

Eucharistiefeier mit Bußfeier
Fr, 12.12.	 18.30 Uhr	 in Dietenheim (mit Vigilfeier)
So, 14.12.	 08.45 Uhr	 in Dorndorf
Di, 16.12.	 18.30 Uhr	 in Regglisweiler (mit Vigilfeier)
Mi, 17.12. 	 18.30 Uhr	 in Wangen (mit Vigilfeier)
Do, 18.12. 	 18.30 Uhr	 in Illerrieden (mit Vigilfeier)

Beichtgelegenheit
Möchten Sie gerne zur Beichte gehen? Dann nehmen Sie doch bitte 
zur Terminvereinbarung frühzeitig telefonisch Kontakt mit Herrn 
Pfarrer Schönfeld auf – Tel. (01525) 921 97 60.

Unterwegs zur Krippe in Bangladesh
Krippen-Opferkästchen 

In der Schule wurden in den letzten Tagen Flyer mit Bastelbögen 
an die Kinder verteilt. Wenn man die Bastel-Vorlage zusammen-
faltet, erhält man ein Spendenkästchen, in welches die Kinder 
etwas spenden und an Weihnachten (z. B. beim Schulgottesdienst 
am letzten Schultag oder beim Krippenspiel) mit zur Kirche brin-
gen dürfen. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ sammelt 
dieses Jahr für Kinderrechte in Bangladesh.

Handys als Kollekte

Die ökumenische Aktion der Landeskirchen Baden-Württemberg 
„Handys als Kollekte“ haben wir Ihnen bereits vorgestellt. Mit die-
ser Aktion sammeln wir Handys und Tablets und schützen so die 

Informationen aus der Seelsorgeeinheit

Rorate in St. Agatha, Illerrieden

Foto: Kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz 
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Bankverbindung der Kirchengemeinde für Spenden oder Kollekten: 
Katholische Kirchenpflege Dietenheim –  
DE28 6305 0000 0002 7014 00
Katholische Kirchenpflege Regglisweiler – 
DE56 6305 0000 0002 7053 58

Spendenkonten:
Spenden Projekt Pfarrer Antony Indien:
Kath. Kirchengemeinde Illerrieden - 
DE61 6305 0000 0021 2629 20

Spenden Pfarrer Ignatius:
Kath. Kirchengemeinde Illerrieden - 
DE93 6305 0000 0021 3017 26

Sofern Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte 
Ihre Adresse an. Bei Spenden bis 300 € gelten die Überweisungs-
belege als Spendenquittung. Bei Online-Überweisungen einfach 
ausdrucken.

VEREINE UND ORGANISATIONEN

Sportverein Balzheim e.V. 1949

Weihnachtsgruß

Musikverein Balzheim e.V.

Heiligabend-Spielen des Musikvereins

Der Musikverein Balzheim möchte Sie auch dieses Jahr wieder mit 
weihnachtlichen Weisen auf das Fest einstimmen.	

Wir spielen für Sie an folgenden Plätzen:	

Unterbalzheim:	
13.00 Uhr		  Dorfplatz	
13.15 Uhr		  Berggasse	
13.30 Uhr		  Weinberggasse (bei  Fam. Sauter)	
13.45 Uhr		  Parkplatz „Breite Straße“	
14.00 Uhr		  Kreuzung Hermannstr. / Gießenstr.	
14.15 Uhr		  Kreuzung Gießenstr. / Hindenburgstr.	
14.30 Uhr		  Kreuzung Alpenstr. / Wagnerstr.	

Umwelt und unterstützen soziale Projekte. Machen Sie mit: Spen-
den Sie Ihr altes Handy und setzen Sie ein Zeichen für Nachhaltig-
keit und globale Gerechtigkeit!
Die Aktion läuft noch bis zu 11. Januar 2026
Bringen Sie Ihr altes Handy oder Tablet zu einer blauen Freddybox 
– entweder während eines Gottesdienstes oder geben Sie es ein-
fach im Pfarrbüro ab. Die eingeworfenen Handys werden an das 
Sammelsystem von JuRec IT weitergeleitet, wo sie professionell 
gelöscht werden.

Ambulante Hospizgruppe Iller-Weihung

Schulstr. 21, 89165 Regglisweiler

Öffentliche Sprechzeiten (in Regglisweiler): 
Montag und Mittwoch jeweils von 9-12 Uhr oder nach telefonischer 
Vereinbarung. Für eine telefonische Beratung und Trauerbeglei-
tung erreichen Sie unsere Einsatzleitung montags bis freitags von 
9-17 Uhr unter Tel. 0174-2006689 
Das Trauercafé ist geöffnet jeden 2. Freitag im Monat von  
15 -17 Uhr in den Räumen der Ladenkirche Oberkirchberg, Ulmer 
Straße 3, in 89171 Oberkirchberg.

Eine Anmeldung ist nicht unbedingt nötig. 
Sie dürfen sich jedoch gerne vorab bei uns melden. 
www.hospizgruppe-iw.de

ZUM SCHMUNZELN
Zwei Freundinnen sind im Wald und suchen nach dem passenden 
Weihnachtsbaum. Nach etwa zwei Stunden sagt die eine: „Komm, 
wir nehmen einfach eine Tanne ohne Weihnachtskugeln.“

Öffnungszeiten & Ansprechpartner
Öffnungszeiten im Pfarrbüro Dietenheim:

Montag		  9.00 – 11.00	 15.00 – 16.30 Uhr
Dienstag		  9.00 – 11.00	 nachm. geschlossen
Mittwoch		  9.00 – 11.00	 15.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag	 9.00 – 11.00	 nachm. geschlossen
Freitag			  geschlossen
jederzeit nach Vereinbarung

Pfarrbüro Dietenheim
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. 07347 7430 Fax. 07347 921011
E-Mail: stmartinus.dietenheim@drs.de
https://se-dietenheim-illerrieden.drs.de

Pfarrer Markus Schönfeld
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. 01525 92197-60
(auch bei Wunsch zur Krankensalbung)
E-Mail: stmartinus.dietenheim@drs.de
Gemeindereferentin: Michaela Heger
Tel. 07347 920980 oder 01525 92197-58
E-Mail: michaela.heger@drs.de

Für seelsorgerische Notfälle ist auf dem Anrufbeantworter immer 
eine Handynummer hinterlegt unter der Sie uns jederzeit kontak-
tieren dürfen.
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Foto (von links nach rechts): Guido Hartmann, Josef Bail, Hans Georg 
Baur, Michaela Markthaler, Pascal Burkhart und Nicole Kunz 

VEREINE UND ORGANISATIONEN
ANDERER GEMEINDEN

Adventskonzert in Hüttisheim

Die Hüttisheimer Chöre „Choralle“ und „Sängertreu“ sowie der 
Musikverein laden herzlich zu ihrem gemeinsamen Adventskon-
zert ein.
Wann: Sonntag, 21. Dezember
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Wo: Pfarrkirche St. Michael

Genießen Sie einen festlichen Abend mit adventlich-weihnachtli-
chen Weisen und Texten, die Sie auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest einstimmen werden. Der Eintritt erfolgt auf Spenden-
basis. Ihre Spenden kommen dem Förderverein „wegive e.V.“ 
zugute, der sich für die Umsetzung humanitärer Projekte in Afrika 
einsetzt. Alle Sänger, Musiker und Dirigenten freuen sich auf Ihr 
Kommen! Zum Ausklang des Abends bieten die Ministranten auf 
dem Kirchplatz Glühwein, Punsch, Lebkuchen und Spekulatius an.

Wir freuen uns auf einen besinnlichen Abend mit Ihnen!
Chor Choralle, Chorgemeinschaft Sängertreu und Musikverein 
Hüttisheim

„Waldweihnacht“ an der Moosbachhütte
am Sonntag, 14.12.2025

Liebe Wanderfreunde und Freunde des Vereins,
am Sonntag, 14. Dezember 2025 um 15 Uhr findet wieder unsere 
„Waldweihnacht“ an der Moosbachhütte statt. Mit adventlichen 
Liedern, Geschichten, leckerem Weihnachtsgebäck und heißem 
Glühwein/Punsch wollen wir uns auf Weihnachten einstimmen 

14.45 Uhr		  Kreuzung Hinterm Ließ/Wagnersäcker	
15.00 Uhr		  Hinterm Ließ (Höhe Hinterm Ließ 10)	 

Oberbalzheim:	
13.00 Uhr		  Kellerstraße (bei Fam. Fuss)	
13.25 Uhr		  Kreuzung Gartenstr. / Mittelstr.	
13.45 Uhr		  Gartenstr. (bei Fam. G. Wirth)
13.55 Uhr		  Bei der Krone
14.20 Uhr		  Hirschstr. (bei Hans Rommel)	
14.45 Uhr		  Weiherstraße	
15.00 Uhr		  Schloss	

Wenn Sie dem Musikverein eine Freude machen wollen, so kom-
men Sie doch bitte zu den genannten Plätzen, bringen Sie Ihre 
Freunde und Bekannten mit und lassen Sie sich in weihnachtliche 
Stimmung versetzen.

Allen unseren Mitgliedern, Freunden und Gönnern, die uns das 
ganze Jahr über unterstützt haben, wünschen wir ein frohes Weih-
nachtsfest und für das Jahr 2026 alles Gute.

Ihr Musikverein Balzheim	 

Schützenverein Balzheim e.V.

Michaela Markthaler erstmals Balzheimer Schützenkönigin

Michaela Markthaler, die derzeitige Nummer 1 des erfolgreichen 
Balzheimer Luftgewehrteams, war bis dato noch niemals Schüt-
zenkönigin. Dieses Kunststück gelang ihr nun mit einem sehr guten 
Blattl, einem 10,1-Teiler. Das war auch nötig, weil ihr Wilfried Gin-
taut mit einem 12,1-Teiler eng auf den Fersen war. Der letztjährige 
Schützenkönig Pascal Burkhart landete diesmal auf dem dritten 
Platz. Seine Schwester Nicole Kunz, die momentan leider einzige 
Balzheimer Jungschützin, schoss bei den Aktiven mit, kam dort mit 
einem guten 46,8-Teiler auf den vierten Platz und wurde Jugendkö-
nigin.

Die weitere Platzierung: 5. Carina Kächler, 6. Hans Georg Baur, 7. 
Christine Sutter, 8. Ludwig Geiser. Dafür dreht Pascal Burkhart 
beim LG-Meisterschießen den Spieß um und holte sich mit starken 
375 Ringen den Meistertitel vor Michaela Markthaler, die mit 370 
Ringen ebenfalls ein gutes Resultat erzielte. Den dritten Platz 
erreichte ihre Schwester Carina Kächler mit 362 Ringen, gefolgt 
von Christine Sutter (359) und Nicole Kunz (356). Gleich zwei Titel 
holte sich der Luftpistolenschütze Guido Hartmann, den des Mei-
sters mit 344 Ringen vor Franz Markthaler, Stefan Hecht und Helga 
Baur und den des Königs vor Helga Baur und Stefan Hecht.

Dass das Auflageschießen wieder einmal eine Domäne von Josef 
Bail war, konnte wirklich niemanden überraschen. Wie Guido Hart-
mann gewann er sowohl im Königs- als auch im Meisterschießen 
mit großem Vorsprung. Seine 309,2 Ringe waren ein Spitzenresul-
tat, und sein Blattl (19,1-Teiler) auch nicht ohne. Beim Meister-
schießen folgten auf Bail Wilfried Gintaut (300,1) Hans Georg Baur 
und Diethelm Plösch, beim Königsschießen war es umgekehrt: 
Hans Georg Baur als erster Ritter vor Wilfried Gintaut. Bei leckerem 
Essen und reichlich Zielwasser verbrachte die Balzheimer Schüt-
zenfamilie am Nikolaustag eine vergnügliche Weihnachtsfeier. 
Helga Baur las eine besinnliche Weihnachtsgeschichte vor, und 
Jugendleiter Pascal Burkhart überraschte alle als witziger Niko-
laus.

Jede Woche. 48 Wochen im Jahr.
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und ein wenig feiern. Bitte eine Tasse mitbringen! Wir treffen uns 
zuvor um 14:30 Uhr am Wanderheim und laufen dann gemeinsam 
zur Hütte.

Ich freue mich auf viele fröhliche Teilnehmer.

Liebe Grüße,
Eure Lisa Kuss
Vorstand

Weihungstaler Stubenmusik

 
 

Herzliche Einladung 
 

Alpenländisches Weihnachtssingen 
 
 

Im Dezember 2025 in den Kirchen 
 

St. Martin Unterkirchberg 
Sonntag, 14.12. um 17 Uhr 

 
Mater Dolorosa Langenau 
Sonntag 21.12. um 17 Uhr 

 
Mariä-Himmelfahrt Söflingen, Klosterhof 

Sonntag 28.12. um 17 Uhr 
 
 

Weihungstaler Stubenmusik 
 

 
 

www.weihungstaler-stubenmusik.de – Tel.: 07346/6158 
 

Der Erlös kommt der Aktion 100 000 der Südwest-Presse zugute 
Eintritt Erwachsene € 11,00  

 

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor 

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Fahrplanwechsel am 14. Dezember bringt einige Verän-
derungen im DING
Größere Anpassungen auf Buslinien im Alb-Donau-Kreis 
– Umplanungen durch Baustellen

Der europaweit stattfindende alljährliche Fahrplanwechsel auf 
Schiene und Straße, der heuer auf den 14. Dezember und damit auf 
den dritten Advent fällt, verursacht im Bereich der Donau-Iller-
Nahverkehrsverbund-GmbH (DING) einige Umstellungen. „Kundin-
nen und Kunden im ÖPNV werden sich streckenweise auf Verände-
rungen einstellen müssen,“ beurteilt DING-Geschäftsführer 
Bastian Goßner die Situation. „Wir bitten unsere Fahrgäste, sich 
regelmäßig online auf der DING-Website www.ding.eu unter Fahr-
plantabellen und in der „unser DING“-App zu informieren,“ emp-

fiehlt Dimitri Schilin, zuständiger Leiter der Abteilung Fahrplan.
Die meisten Anpassungen gibt es im Alb-Donau-Kreis: Hier wird 
aufgrund der schwierigen Haushaltslage das Angebot in verkehrs-
schwachen Zeiten, insbesondere in den Ferien und an Wochenen-
den reduziert, um den Nahverkehr finanziell zu stabilisieren. Teil-
weise werden die regulären Fahrten auf anmeldpflichtige Rufbusse 
umgestellt. Im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm bleibt dagegen fast alles 
beim Alten. Im kommenden Jahr allerdings wird der Linienverkehr 
dort aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen von Baustellen-
fahrplänen geprägt sein, die immer wieder an die neuen Gegeben-
heiten angepasst werden müssen.

Das gilt auch auf den Bahnstrecken im Verbundgebiet: Zunächst 
bleiben die Fahrpläne bis auf geringfügige Anpassungen in einzel-
nen Zeitlagen unverändert. Im Laufe des Jahres 2026 ist dann mit 
größeren und teils kurzfristigen Baumaßnahmen zu rechnen, die 
den Einsatz von Schienenersatzverkehr erforderlich machen kön-
nen. Eine erste Belastungsprobe im Bereich Fahrplan stellen 
bereits seit Ende November die Arbeiten an der B10 im Ulmer 
Stadtgebiet dar. Die Sperrung dieser wichtigen Verkehrsachse für 
mehrere Jahre in Richtung Süden zwischen Berliner Ring und Blau-
beurer Ring führte daher am 29. November für die vier Buslinien 
46, 49, 583 und 585 zu einem vorzeitigen Fahrplanwechsel.

Ausschnitt der Änderungen im Einzelnen:
Aktuelle Änderungen auf den einzelnen Linien finden sie auch 
stets auf der DING-Website unter dem Reiter Fahrpläne (https://
ding.eu/Fahrplanaenderungen).

Gastschüler aus Mexiko suchen nette Gastfamilien

Für unser Gastschülerprogramm sucht die DJO – Deutsche Jugend 
in Europa Gastfamilien, die einen Schüler aus Guadalajara im Zeit-
raum 29.03. – 15.06.2026 aufnehmen möchten (14–16 Jahre alt). Ein 
Gegenbesuch ist möglich. Kontakt: DJO – Deutsche Jugend in Eur-
opa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Tel. 0711-6586533, Mob. 
0172-6326322, E-Mail: gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.
de.

Mit freundlichen Grüßen
Irina Obrant
Sozialpädagogin
Ich bin montags und freitags im Büro.
djo – Deutsche Jugend in Europa
Schlossstraße 92
70176 Stuttgart
0711/625138
www.gastschuelerprogramm.de

Landratsamt

Bedingungen für bedrohten Wiesenvogel verbessern:
Kiebitz-Projekt im Westerried bei Langenau soll ange-
stoßen werden

Der Bestand des Kiebitz, einst ein weit verbreiteter Feldvogel in 
der Agrarlandschaft, ist in den letzten drei Jahrzehnten durch Ver-
änderungen in der Landwirtschaft und Lebensraumverlust stark 
zurückgegangen – in Baden-Württemberg um über 90 Prozent. Die 
Art gilt im Land inzwischen als vom Aussterben bedroht. Einzelne 
Schutzmaßnahmen wurden in den letzten Jahren bereits angesto-
ßen und zeigen erste Erfolge – ausreichend für eine Erholung des 
Bestands war dies bisher jedoch nicht.
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der Bevölkerung bei medizinischen Notfällen. Zugleich tragen wir 
damit zur Attraktivität des Rettungsdienstes bei. Ich bin dankbar, 
dass sich so viele Ehrenamtliche selbstlos für Andere engagieren 
– sei es beim Arbeiter-Samariter-Bund, dem Deutschen Roten 
Kreuz, der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem Malteser-Hilfsdienst 
oder bei der Bergwacht und der Deutschen Lebensrettungsgesell-
schaft“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser. Nach der Verwal-
tungsvorschrift des Innenministeriums über die Förderung von 
Investitionen nach dem Rettungsdienstgesetz können der Neubau, 
der Umbau, die Sanierung und die Erstausstattung von baulichen 
Anlagen der Hilfsorganisationen gefördert werden. Das Regie-
rungspräsidium Tübingen hat dieser Tage die Bewilligungsbe-
scheide für fünf Vorhaben im Regierungsbezirk an die Landesver-
bände der Hilfsorganisationen versandt.

Zur zweckmäßigen und sicheren Unterbringung von Fahrzeugen 
der bodengebundenen Notfallrettung sowie deren Besatzungen in 
der Rettungswache Biberach sowie für die Erstausstattung dieser 
Rettungswache erhält der DRK-Landesverband Baden-Württem-
berg e. V. insgesamt 1.477.366 Euro. Diese Fördermittel tragen dazu 
bei, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu erhalten, die 
Einhaltung der Hilfsfristen zu verbessern und die Rettungswache 
mit der für ihren Betrieb erforderlichen Ausstattung zu versehen.
Darüber hinaus erhält der Malteser Hilfsdienst gGmbH Region 
Baden-Württemberg einen Förderbetrag in Höhe von 31.500 Euro 
für die Erstausstattung der Rettungswache Sigmaringen, um diese 
bedarfsgerecht einzurichten.

Schließlich erhält der DRK-Landesverband Baden-Württemberg e. 
V. in diesem Förderjahr für seine Bergwacht Württemberg im Nach-
gang zur Förderung der betreffenden Baumaßnahmen 31.659 Euro 
für die Erstausstattung der Bergrettungswache Albstadt sowie 
30.313 Euro für die Erstausstattung der Bergrettungswache Isny i. 
A.. Nachdem in den Vorjahren der Neubau der Bergrettungswache 
Albstadt und die Sanierung der Bergrettungswache Isny i. A. geför-
dert wurden, dient diese Investition der Ausstattung mit dem, was 
für den Betrieb der Wachen und für eine schnelle Hilfe bei Unfäl-
len und medizinischen Notfällen im Gebirge und im unwegsamen 
Gelände notwendig ist.

Hintergrundinformationen:
Die Regierungspräsidien fördern insbesondere die Errichtung von 
Rettungswachen des Rettungsdienstes sowie des Berg- und Was-
serrettungsdienstes und Projekte zur technischen oder organisa-
torischen Weiterentwicklung des Rettungsdienstes (§§ 26 und 30 
Rettungsdienstgesetz). Ausschlaggebend für die Zuständigkeit 
eines Regierungspräsidiums ist der Standort der jeweiligen Ret-
tungswache.

Zu den Aufgaben der Regierungspräsidien gehört der gesamte 
Prozess von der Beratung der Antragsteller und der Prüfung von 
Anträgen sowie Prioritätenlisten über die Erstellung der Förder-
bescheide und die Auszahlung der Fördermittel bis hin zur Prüfung 
der Verwendungsnachweise einschließlich Vor-Ort-Begehungen. 
Die Ausgestaltung und Bemessung dieser Förderung regelt die 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Förderung 
von Investitionen nach dem Rettungsdienstgesetz (VwV Förderung 
Rettungsdienst – VwV-F-RD vom 11. August 2022). Die Mittel werden 
den Regierungspräsidien jährlich vom Ministerium des Inneren, 
für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg, zugewie-
sen.

Im Rahmen der Artenschutzoffensive hat das Land Baden-Würt-
temberg den Naturschutzbund (NABU) beauftragt, in den nächsten 
fünf Jahren landesweit ein Artenschutzprogramm für den Kiebitz 
umzusetzen und dafür Fördermittel zur Verfügung gestellt. In dem 
Projekt „KiebitzLand“ erhalten landwirtschaftliche Betriebe künf-
tig Fördermittel, die über die Sätze der Landschaftspflegerichtlinie 
hinausgehen, um neue Lebensräume für den Feldvogel zu schaf-
fen. Im Alb-Donau-Kreis brütet der Kiebitz schon lange im west-
lichen Teil des Donaurieds bei Langenau, dem Westerried. Gleich-
zeitig ist dort ein hohes Potential vorhanden, um die 
Lebensbedingungen für den Feldvogel weiter zu verbessern – bei-
spielsweise durch angepasste Bewirtschaftung. Dafür eignen sich 
unter anderem selbstbegrünende Schwarzbrache auf feuchten 
Ackerstandorten. Das Westerried eignet sich daher als mögliches 
Projektgebiet. In den kommenden Wochen werden Betriebe, die 
dort besonders geeignete Flurstücke bewirtschaften, dazu persön-
lich kontaktiert. Die Koordination des Projekts vor Ort übernimmt 
Christian Tirpitz vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis als Zustän-
diger für die Umsetzung der Artenschutzoffensive.

Für weitere Informationen können sich Interessierte und Land-
wirtinnen und Landwirte sich an den Gebietskoordinator Christian 
Tirpitz (Christian.Tirpitz@alb-donau-kreis.de, Telefon: 0731/185-
1632) wenden. Für weitere Fragen stehen auch der NABU direkt 
(Lars.Stoltze@NABU-BW.de) sowie der Landschaftserhaltungsver-
band Alb-Donau-Kreis e.V. (Romy.Werner-LEV@alb-donau-kreis.
de) zur Verfügung.

Online-Informationsveranstaltung am 13. Januar 2026:
Fleischersatz aus pflanzlichem Eiweiß –
Neue Wege und Chancen im Ackerbau

Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis lädt 
zu einer kostenlosen Online-Informationsveranstaltung zum 
Thema „Fleischersatz aus pflanzlichem Eiweiß – Neue Wege und 
Chancen im Ackerbau“ ein. Bei der Veranstaltung am Dienstag, den 
13. Januar 2026, um 19:00 Uhr berichten drei Referentinnen und 
Referenten unter anderem über den Anbau von Kichererbsen und 
Alb-Quinoa: Sofie Holstein vom LTZ Augustenberg stellt in ihrem 
Vortrag „Kichererbsen und Co.: Chancen und Herausforderungen 
beim Anbau neuer Körnerleguminosen in Deutschland“ die Grund-
lagen und Möglichkeiten des Anbaus von Eiweißpflanzen vor. Josua 
Ehrhart, Landwirt aus Ehingen-Dächingen, berichtet anschließend 
von seinen Erfahrungen mit dem Anbau von Eiweißpflanzen im 
landwirtschaftlichen Betrieb am Beispiel Alb-Quinoa. Zum 
Abschluss erläutert Annalena Denninger-Maucher vom Landwirt-
schaftsamt Alb-Donau-Kreis das Thema aus ernährungsphysiolo-
gischer Sicht. Die Referentinnen und Referenten stehen im 
Anschluss für Fragen zur Verfügung.

Um Anmeldung bis zum 11. Januar 2026 über den 
folgenden Link oder QR-Code wird gebeten: https://
join.next.edudip.com/de/webinar/20261/2548302

Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN
Rund 1,5 Millionen Euro Landesförderung unterstützen 
den Rettungsdienst im Regierungsbezirk Tübingen

Mit rund 1,5 Millionen Euro fördert das Land Baden-Württemberg 
im Regierungsbezirk Tübingen in diesem Jahr die Erstausstattung 
von Rettungswachen sowie bauliche Maßnahmen in der bodenge-
bundenen Notfallrettung. „Unsere Förderung stärkt die Einsatzfä-
higkeit der Notfallrettung. Damit verbessern wir die Versorgung 

Erreichen Sie Menschen 
in Ihrer Nähe.
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Anlage 1

Regierungspräsidium Tübingen Überblick über die Förderung des Rettungsdienstes im Regierungsbezirk Tübingen im Förderjahr 2025 
 
 

Landkreis 

Ort, in dem 
die 

Maßnahme 
stattfindet 

Bezeichnung der 
Maßnahme 

Art der 
Maßnahme Antragssteller Fördersumme 

Biberach Biberach Rettungswache Erweiterung Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Baden-Württemberg e.V. 1.022.497 € 

Biberach Biberach Rettungswache Erstausstattung Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Baden-Württemberg e.V. 454.869 € 

Sigmaringen Sigmaringen Rettungswache Erstausstattung Malteser Hilfsdienst gGmbH Region Baden-Württemberg 31.500 € 

Zollernalbkreis Albstadt 
Bergrettungs-
wache 

Erstausstattung 
Bergwacht Württemberg des DRK-Landesverbands Baden-
Württemberg e.V. 

31.659 € 

Ravensburg Isny i.A. 
Bergrettungs-
wache 

Erstausstattung 
Bergwacht Württemberg des DRK-Landesverbands Baden-
Württemberg e.V. 

30.313 € 

 

AOK Ulm-Biberach

AOK-Beschäftigte spenden Teil ihres Gehalts  
3.000 Euro für Aufschnaufhaus Ulm 

Mit vielen kleinen Beträgen Großes bewirken: Im Rahmen der 
Rest-Cent-Initiative spenden AOK-Mitarbeitende in diesem Jahr 
insgesamt 17.000 Euro an gemeinnützige Organisationen in 
Baden-Württemberg. Davon kommen 3.000 Euro dem Aufschnauf-
haus Ulm zugute, das Familien mit behinderten Kindern dringend 
benötigte Entlastung und Unterstützung bietet.
„Diese Spende ist ein wichtiger Baustein, damit wir unsere Betreu-
ungsangebote weiterführen und den Familien kleine Momente der 
Erholung schenken können. Wir danken den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der AOK von Herzen für ihr Engagement “, sagt Ernst 
Häge, Vorstandsmitglied beim Aufschnaufhaus Ulm – Förderverein 
e. V., als er den Scheck über 3.000 Euro von Sven Seitz, Mitglied im 
Vergabeausschuss „Rest-Cent“ der AOK Baden-Württemberg, 
überreicht bekommt. Das Aufschnaufhaus Ulm e. V. bietet Familien 
eine wertvolle Auszeit vom oft herausfordernden Alltag. Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung werden dort liebevoll betreut, 
sodass Eltern und Geschwister neue Kraft tanken können.

Das Spendengeld stammt aus der Rest-Cent-Initiative der AOK 
Baden-Württemberg, die gemeinsam mit dem Gesamtpersonalrat 
(GPR) seit dem 01. Januar 2021 gefördert wird und die in diesem 
Jahr ihr 5-jähriges Bestehen feiert. Mitarbeitende können dabei 
freiwillig die Cent-Beträge ihres monatlichen Gehalts für einen 
guten Zweck spenden. Auf diese Weise unterstützen sie nicht nur 
Kolleginnen und Kollegen in Not, sondern auch soziale Projekte 
und Einrichtungen in ganz Baden-Württemberg. „Jeder Cent zählt 
– im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt Diana Beck-Wiesener, Mit-
glied des Gesamtpersonalrats und im Vergabeausschuss „Rest-
Cent“ der AOK Baden-Württemberg, bei der Spendenübergabe. 
„Dass so viele Mitarbeitenden der AOK ihre Restbeträge spenden, 
zeigt, wie stark das soziale Miteinander bei uns gelebt wird. Wir 
freuen uns, das Aufschnaufhaus Ulm mit dieser Aktion unterstüt-
zen zu können.“

Wie wichtig dieser Beitrag ist, unterstreicht Christian Strobel, stell-
vertretender Geschäftsführer der AOK Ulm-Biberach: „Als Kran-
kenkasse tragen wir Verantwortung – nicht nur für unsere Versi-

POLIZEI BADEN-WÜRTTEMBERG
Polizeipräsidium Ulm

Berufsinfoabend in Ulm - die Polizei informiert!

Das Polizeipräsidium Ulm veranstaltet für am Polizeiberuf Interes-
sierte im Alter von 15 bis 30 Jahren, am 15.01.2026, um 17:30 Uhr, 
beim Polizeirevier Ulm-Mitte, Münsterplatz 47, 89073 Ulm (auch 
Sitz des Polizeipräsidium Ulm), einen Berufsinfoabend. "Wenn ich 
mal groß bin, möchte ich Polizist/in werden!" Sollte diese Motiva-
tion auch ab der Klassenstufe 9 noch vorhanden sein, dann bist du 
an diesem Berufsinfoabend genau richtig. Bei der rund 90-minü-
tigen Veranstaltung geben die Berufsberater des Polizeipräsidi-
ums Ulm Einblicke in den Polizeiberuf. Sie stehen Rede und Ant-
wort zu allen Fragen rund um die Themen: Bewerbung, 
Anforderungen, Auswahlverfahren, Ausbildung, Studium und Ver-
wendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig zeigen wir euch einiges aus 
den verschiedensten Bereichen der Polizei. Neben erfahrenen 
Polizistinnen und Polizisten sind auch Polizeiausbildende vor Ort 
und können aus dem Nähkästchen plaudern. Traut Euch auch hei-
kle Fragen zu stellen.

Eingeladen sind alle Interessierten, die eine Mittlere Reife oder 
Fachhochschulreife/Abitur haben bzw. einen dieser Abschlüsse 
anstreben. Neben Schülerinnen und Schülern dürfen sich gerne 
auch "Ältere" angesprochen fühlen. Auch wenn man bereits eine 
Ausbildung oder Studium abgeschlossen hat bzw. nicht fortführen 
wird, steht einer Bewerbung in der Regel nichts entgegen. Natür-
lich sind auch Eltern gerne miteingeladen.

Die Teilnahmemöglichkeiten sind begrenzt, daher rechtzeitig per 
E-Mail unter www.polizei-ulm.de/karriere  zu der Veranstaltung 
anmelden. Das Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidi-
ums Ulm freut sich auf Euch.

Weitere Infos zur Veranstaltung unter www.poli-
zei-ulm.de/karriere oder dem QR-Code.
P.S. Eine Bewerbung auf den Einstellungstermin 
Juli oder September 2026 ist nur noch bis zum 
31.12.2025 möglich!

Jede Woche. 48 Wochen im Jahr.
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cherten, sondern für das gesellschaftliche Miteinander in der 
Region. Familien mit einem hohen Pflege- oder Unterstützungs-
bedarf verdienen jeden Moment der Entlastung. Dass unsere Mit-
arbeitenden mit ihrer Spende genau diese wertvollen Momente 
ermöglichen, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit.“ Dieses Jahr kam 
eine stolze Gesamtsumme von 17.000 Euro zusammen. Alle Teil-
nehmenden der Rest-Cent-Initiative können per Voting über die 
Vergabe der Spendengelder in unterschiedlichen Kategorien 
abstimmen.

Foto: v. l. n. r. Christian Strobel, stellvertretender Geschäftsführer AOK 
Ulm-Biberach, Sven Seitz, Mitglied im Vergabeausschuss „Rest-Cent“ 
bei der AOK Baden-Württemberg, Diana Beck-Wiesener, Gesamtper-
sonalrat und Mitglied im Vergabeausschuss „Rest-Cent“ bei der AOK 
Baden-Württemberg, Ernst und Ute Häge, Aufschnaufhaus Ulm, Ideen-
geberinnen Silke Georgieff und Stefanie Keßler, AOK Ulm-Biberach, 
sowie Andrea Weiser, Personalrat AOK Ulm-Biberach 

Frauenstraße 77 · 89073 Ulm
T 0731 156 681 · F 0731 156 684 
nak.ulm@n-pg.de

AUFMERKSAMKEIT
ERREGEN !

MACHEN SIE AUF
SICH AUFMERKSAM ...
... MIT EINER ANZEIGE IN IHREM
MITTEILUNGSBLATT!

Frauenstraße 77 · 89073 Ulm
T 0731 156 681 · F 0731 156 684 · nak.ulm@n-pg.de


